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§ 6 b-Reinvestition auch im EU-Ausland?

landwirte können Gewinne z.B. aus flächenverkäufen steuerfrei auf die anschaffungskosten neu angeschaffter Grundstücke 
und Gebäude übertragen (reinvestition gemäß § 6 b estG). dies ist aber bisher nur im inland möglich. das niedersächsische 
finanzgericht sieht darin eine gemeinschaftswidrige ungleichbehandlung zwischen investitionen in inländischen Betriebsstät-
ten und investitionen in anderen eu-ländern. es liegt damit auf der linie der eu-Kommission, die deutschland im oktober 2011 
förmlich aufgefordert hat, die übertragung stiller reserven nach § 6 b estG dahingehend zu ändern, dass grenzüberschreitende 
transaktionen in der eu nicht länger benachteiligt werden. 

die finanzverwaltung ist damit jedoch nicht einverstanden und hat revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. sollte dieser das 
urteil des finanzgerichts niedersachsen bestätigen, hätte dies weitreichende Konsequenzen für die anwendung des § 6 b estG. 
damit würden sich insbesondere auch für land- und forstwirte neue möglichkeiten eröffnen, da dann „deutsche“ 6 b-rücklagen 
auch in betriebliche Grundstücke bzw. Gebäude in anderen eu-ländern reinvestiert werden könnten. anhängige streitfälle 
dieser art sollten bis zur entscheidung des Bundesfinanzhofs offen gehalten werden.

Oder-Konto als Steuerfalle?

ein gemeinsames Konto (oder-Konto) ist im alltag prak-
tisch für ehepaare. Jeder Partner kann unabhängig vom 
anderen über das Geld verfügen. deshalb arbeiten auch 
viele landwirtschaftliche ehegatten mit einem oder-Konto. 

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn einer der ehepartner sehr 
große Beträge auf ein solches oder-Konto einzahlt, z.B. aus 
einem landverkauf. das finanzamt könnte die einzahlung 
als steuerpflichtige schenkung an den anderen ehepartner 
ansehen, mit der folge, dass bei überschreiten des frei-
betrags von 500 000 € entsprechende schenkungsteuern 
fällig würden. 

nach einem neuen Bundesfinanzhof-urteil besteht die-
se Gefahr nicht, wenn der andere ehegatte im üblichen 

rahmen über Guthaben auf dem oder-Konto verfügt, 
z.B. zur deckung der lebenshaltungskosten, ausgaben 
für die Kinder usw. anders kann die steuerliche Beur-
teilung ausfallen, wenn der andere Partner frei über die 
hälfte des Guthabens auf dem oder-Konto verfügen und 
diese mittel zur Bildung eigenen Vermögens verwen-
den könnte bzw. würde und das finanzamt dies bele-
gen kann. dann könnte steuerrechtlich eine schenkung 
vom einzahlenden an den anderen ehegatten vorliegen, 
wobei zu beachten ist, dass für die festsetzung von 
schenkung- und erbschaftsteuer schenkungen der letzten  
10 Jahre zusammengerechnet werden. um die schen-
kungsteuer-Problematik von vornherein zu vermeiden, 
sollte vor größeren Geldzuflüssen eines Partners auf das 
oder-Konto eventuell schriftlich vereinbart werden, wem 
das Geld zusteht und eine Kopie bei der Bank hinterlegt 
werden. alternativ könnte man für diesen fall über die 
einrichtung eines einzelkontos nachdenken. 



Vorsteuer-Korrektur 
bei Mastschweinen

schweinemäster, die von der umsatzsteuerlichen Pau-
schalierung zur regelbesteuerung übergehen oder von 
dort wieder zur Pauschalierung zurückkehren, müssen ein 
neues Bundesfinanzhof-urteil beachten. es geht um die 
schlachtreifen tiere, die nach dem systemwechsel an den 
schlachthof geliefert werden, bei denen aber die ferkel- 
und ein teil der futterkosten noch vorher angefallen war. 
das finanzamt verlangt in diesen fällen eine so genannte 
Vorsteuer-Korrektur, die aber nur dann greift, wenn der 
entsprechende Vorsteuer-Betrag über 1 000 € liegt. für die 
Prüfung dieser frage rechnete der fiskus bisher stets sämt-
liche mastschweine einer Partie zusammen, so dass häufig 
die 1 000 €-Grenze überschritten war und die Vorsteuer 
korrigiert werden musste. 

Kürzlich hat jedoch der Bundesfinanzhof entschieden, dass 
auf das einzelne mastschwein als wirtschaftsgut abzustel-

len ist. damit liegt die Vorsteuer jeweils weit unter der 
1 000 €-Grenze, so dass eine Vorsteuer-Korrektur entfällt. 

die neue auffassung kann sich positiv für mäster auswir-
ken, die von der regelbesteuerung zur umsatzsteuerlichen 
Pauschalierung zurückkehren. denn sie brauchen für fertige 
schweine, die sie als Pauschalierer abliefern, die Vorsteuern 
nicht mehr zu berichtigen, auch wenn diese größtenteils 
noch in der Zeit der regelbesteuerung angefallen und abge-
zogen worden sind. 

im umgekehrten fall – beim übergang von der Pauscha-
lierung zur regelbesteuerung – wirkt sich die neue hand-
habung dagegen nachteilig aus. Bisher konnte ein mäster, 
wenn er ferkel noch als Pauschalierer kaufte, die fertigen 
mastschweine aber als regelbesteuerer verkaufte, hierfür 
nachträglich noch Vorsteuern geltend machen – sofern die 
jeweilige Verkaufspartie groß genug war und der auf sie 
entfallende Vorsteuerbetrag über 1000 € lag. das ist künftig 
nicht mehr möglich, da jedes einzelne mastschwein als wirt-
schaftsgut anzusehen ist, nicht mehr die gesamte Partie. 

Pferde: Ab 1. Juli  
19 % Umsatzsteuer

Bisher galt für umsätze mit Pferden, ähnlich wie für alle 
anderen nutztiere, der ermäßigte umsatzsteuersatz von 7 %. 
ab dem 1. Juli 2012 unterliegen Pferdeverkäufe jedoch gene-
rell der umsatzsteuer von 19 %. Betroffen sind alle Pferde – 
ob fohlen oder Zuchtstute, ob reitpferd oder rückepferd. das 
Bundesfinanzministerium hat sich entschieden, keine aus-
nahmen mehr zuzulassen, obwohl dies nach eu-recht durch-
aus zulässig gewesen wäre, z.B. für Zucht- oder arbeitspferde.

Betroffen von der bevorstehenden umsatzsteuer-erhöhung 
sind alle Pferdeverkäufer, die der regelbesteuerung unter-
liegen, wie z.B. gewerblich tätige händler, Profiställe, 
aber auch landwirte, die für die regelbesteuerung optiert 
haben. ihnen droht ab 1. Juli eine schmälerung der erlöse, 
wenn sie die höhere umsatzsteuer (19 % statt 7 %) nicht 
auf den (privaten) Käufer abwälzen können.

Bei Pferdeverkäufen um den stichtag 1. Juli herum ist in 

diesen fällen zu prüfen, ob noch der ermäßigte steuersatz 
von 7 % gilt oder schon 19 % anzusetzen sind. umsatz-
steuerlich kommt es nicht darauf an, wann der Kaufvertrag 
abgeschlossen, der Kaufpreis bezahlt oder die Pferdepapiere 
übergeben werden – sondern wann der Käufer die „Verfü-
gungsmacht“ über das Pferd erhält (regelmäßig der eigen-
tumsübergang). 

Keine Änderung ergibt sich zum 1. Juli für bäuerliche Züch-
ter, die in ihrem Betrieb die umsatzsteuer pauschalieren 
und bei denen auch die Pferdezucht unter die Pauscha-
lierung fällt. Bei ihnen unterliegt auch der Pferdeverkauf 
weiterhin der pauschalen umsatzsteuer von 10,7 %. das 
gilt übrigens auch dann, wenn die nachwuchspferde vor 
dem Verkauf im Betrieb angeritten und ausgebildet wer-
den. die ausbildungsphase des Pferdes fällt beim bäuer-
lichen Züchter laut rechtsprechung ebenfalls noch unter 
die umsatzsteuerliche Pauschalierung. anders wäre es, 
wenn ein pauschalierender Züchter zusätzlich mit „frem-
den“ Pferden handelt und damit gewerblich würde. dann 
muss er bei diesen Pferdeverkäufen ab 1. Juli den vollen 
umsatzsteuersatz von 19 % beachten. 

Pauschale Zuschläge nicht steuerfrei  

aufpassen müssen landwirte, die ihren arbeitnehmern bestimmte Zuschläge für sonntags-, feiertags- oder nachtarbeit zahlen. 
damit die Zuschläge steuerfrei bleiben, dürfen sie nur für tatsächlich geleistete sonntags-, feiertags- oder nachtarbeit gezahlt 
werden. eine pauschale abgeltung ist nach einem aktuellen Bundesfinanzhof-urteil nicht steuerbefreit. Zulässig ist es lediglich, 
solche Zuschläge zunächst pauschal als abschlag/Vorschuss auszuzahlen, wobei aber später eine genaue einzelabrechnung 
erfolgen muss. und zwar sind die Zuschläge vor der erstellung der lohnsteuer-Bescheinigung, also regelmäßig spätestens zum 
ende des Kalenderjahres, abzurechnen. 

Grundsätzlich ist zu empfehlen, arbeitnehmerbezogen die an sonntagen, feiertagen oder nachts geleisteten arbeitsstunden 
zeitnah zu dokumentieren. denn nur so können die Zuschläge sicher zugeordnet und diskussionen mit der finanzverwaltung 
über die steuerfreiheit der Zuschläge vermieden werden. 



Längere Fristen für  
Ersatzbeschaffung

für landwirte, die Gebäude oder andere wirtschaftsgüter 
durch höhere Gewalt (z.B. Brandfall) oder behördliche ein-
griffe verlieren, gelten besondere steuerliche regeln. denn 
durch die Zerstörung werden die in den wirtschaftsgütern 
enthaltenen stillen reserven aufgedeckt, die eigentlich 
versteuert werden müssten. dazu kommt es jedoch dann 
nicht, wenn der betroffene landwirt die entschädigung, 
die er von seiner Versicherung erhält, noch im gleichen 
wirtschaftsjahr für die wiederherstellung des abgebrannten 
Gebäudes oder die ersatzbeschaffung der verloren gegan-
genen wirtschaftsgüter verwendet. 

häufig dauert die schadenregulierung jedoch länger, so 
dass eine ersatzbeschaffung erst später möglich ist. in 
diesen fällen muss der landwirt – um eine Versteuerung 
der stillen reserven zu vermeiden – zunächst eine steuer-
freie rücklage für ersatzbeschaffung bilden. dabei gelten 
folgende Grundsätze:

n  die steuerfreie rücklage kann für alle wirtschaftsgüter 
des Betriebsvermögens gebildet werden, also nicht nur für 
Gebäude, sondern auch für maschinen, silos, Betriebsvor-
richtungen und den Viehbestand. 

n  die steuerfreie übertragung ist immer nur auf funktions-
gleiche oder -ähnliche wirtschaftsgüter möglich. 

n  außerdem dürfen diese steuerfreien rücklagen nur dann 
gebildet werden, wenn eine spätere ersatzbeschaffung 
ernsthaft geplant ist. 

sehr knapp bemessen sind nach den einschlägigen richt-
linien die (allerdings auf antrag verlängerbaren) fristen. 
denn danach muss die steuerfreie rücklage innerhalb eines 
Jahres auf entsprechende ersatzwirtschaftsgüter übertra-
gen werden, bei Grundstücken und Gebäuden innerhalb 
von 2 wirtschaftsjahren. dabei wird jeweils ab dem ende 
des wirtschaftsjahres gerechnet, in dem die ursprünglichen 
wirtschaftsgüter vernichtet wurden. 

diese sehr engen regelfristen hält der Bundesfinanz-
hof nicht mehr für zeitgemäß. nach ansicht der höch-
sten deutschen steuerrichter reicht es aus, wenn die 
ersatzbeschaffung innerhalb von vier wirtschaftsjahren 
nach der Bildung der rücklage erfolgt. für die herstel- 
lung eines neuen, funktionsgleichen Gebäudes räumt 
der Bundesfinanzhof sogar generell einen Zeitraum  
von sechs wirtschaftsjahren ein. damit würden die 
fristen für ersatzbeschaffungen an die § 6 b-regeln 
(steuerbegünstigte reinvestition z.B. nach landverkäu-
fen) angeglichen, was auch sachgerecht und sinnvoll 
erscheint. 

während der laufenden fristen muss der betroffene 
Betrieb nicht laufend gegenüber der finanzverwaltung 
nachweisen, dass die ersatzbeschaffungs-bzw. investi-
tionsabsicht weiter fortbesteht, so der Bundesfinanz-
hof. nur wenn im einzelfall anhaltspunkte für eine 
zwischenzeitliche aufgabe der investitionsabsicht vor-
liegen, kann das finanzamt den gegenteiligen nachweis 
verlangen. 

ansonsten gilt: unterbleibt die geplante ersatzbeschaf-
fung, muss die steuerfrei gebildete rücklage gewinner-
höhend aufgelöst werden. dies erfolgt – anders als bei 
§ 6 b-rücklagen – ohne einen speziellen Zinszuschlag. 
die rückwirkende auflösung der rücklage löst jedoch eine 
steuernachzahlung aus, die nach den allgemeinen regeln 
(§ 233 a ao) zu verzinsen ist. 

die finanzverwaltung hat sich bisher nicht geäußert, ob 
und wie sie die neuen Grundsätze anwenden will. Kei-
ne rücklage für ersatzbeschaffung können im übrigen 
landwirte bilden, die ihren Gewinn nach durchschnitts-
sätzen (§ 13 a estG) ermitteln. dies ist aber nicht zwin-
gend nachteilig, weil nach ansicht des finanzgerichts 
münchen entschädigungen z.B. aus einer feuerversiche-
rung nicht zum § 13 a-Gewinn hinzuzurechnen sind. die 
entschädigungszahlung wirkt sich also nicht gewinner-
höhend aus. die finanzverwaltung hat hiergegen aller-
dings revision eingelegt, so dass nunmehr der Bundes-
finanzhof über diese frage abschließend entscheiden 
muss. 

Betriebsübergabe mit 
Mietwohnhaus 

altenteils- bzw. Versorgungsleistungen, die ein hof-
übernehmer erbringt, sind bei diesem steuerlich als son-
derausgaben absetzbar, soweit sie als Gegenleistung für 
die übertragung von Betrieben, teilbetrieben oder mitun-
ternehmeranteilen geleistet werden. darunter ist in der 
land- und forstwirtschaft nicht nur der Betrieb selbst 
einschließlich des wohnteils zu verstehen. Vielmehr gilt 
die Begünstigung auch dann, wenn zu einem übergebenen 
landwirtschaftlichen Betrieb z. B. ein vermietetes mehrfa-

milienhaus oder ein erbbaugrundstück gehören, die sich im 
gewillkürten Betriebsvermögen befinden. 

diese wirtschaftsgüter gehören ohne weiteres zum 
Betriebsvermögen, so dass auf sie entfallende teile der 
Versorgungs- bzw. altenteilsleistungen beim übernehmer 
als sonderausgaben abziehbar sind. das hat kürzlich das 
finanzministerium schleswig-holstein noch einmal aus-
drücklich klargestellt. 

die übertragung eines privaten mietshauses gegen Versor-
gungsleistungen ist dagegen seit dem Jahr 2008 steuerlich 
nicht mehr möglich. 
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Einheitswert bei Tierhaltungskooperationen 

Viele tierhaltungskooperationen (51 a-Gesellschaften) bewirtschaften keine eigenen flächen, sondern verfügen lediglich über 
die hof- und Gebäudefläche, auf der die tierhaltung stattfindet. in diesen fällen ist bei der einheitsbewertung nach ansicht des 
Bundesfinanzhofes der Vergleichswert der eigenfläche mit null anzusetzen, dazu kann ggfs. ein Zuschlag wegen überbestands 
an Vieh kommen. die finanzverwaltung will das entsprechende Bfh-urteil jedoch so nicht umsetzen, sondern hat jetzt per 
erlass festgelegt, dass der einheitswert in diesen fällen auf der Basis der Vieheinheiten (Ve) ermittelt werden soll, und zwar 
mit einem ausgangswert von 500 dm/Ve, der je nach fall leicht nach oben oder unten korrigiert werden kann. es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die abweichende auffassung der finanzverwaltung erneut im rahmen eines finanzgerichtsverfahrens 
überprüft werden wird. 

Wirtschaftsgut muss 
im Betrieb bleiben 

Bei investitionen in bewegliche wirtschaftsgüter (z. B. 
maschinen) nutzen viele landwirte den investitionsabzugs-
betrag, der bis zu 40 % der geplanten anschaffungskosten 
beträgt. wichtig jedoch: die spätere investition muss im glei-
chen Betrieb durchgeführt werden, in dem der abzugsbetrag 
angesetzt wurde. die angeschaffte maschine muss außerdem 
mindestens im wirtschaftsjahr der investition und im fol-
genden wirtschaftsjahr ausschließlich oder fast ausschließlich 
im betreffenden Betrieb verbleiben bzw. eingesetzt werden.

diese Bestimmungen müssen nach ansicht des finanzge-
richts niedersachsen restriktiv und streng betriebsbezogen 
ausgelegt werden. im urteilsfall ging es um einen landwirt, 
der zusätzlich ein landwirtschaftliches lohnunternehmen 
als Gewerbebetrieb betreibt. für die geplante anschaffung 
eines mähdreschers im lohnunternehmen machte er einen 

investitionsabzugsbetrag in höhe von 72 000 € geltend. 
nachdem der mähdrescher ausgeliefert war, setzte er ihn 
zu über 80 % in seinem lohnunternehmen ein, der restliche 
einsatz erfolgte im landwirtschaftlichen Betrieb. dies war 
nach ansicht der finanzrichter schädlich für die Gewährung 
des investitionsabzugsbetrages. der mähdrescher hätte im 
Jahr der anschaffung und im folgenden wirtschaftsjahr 
mindestens zu 90 % im Gewerbebetrieb (lohnunterneh-
men) eingesetzt werden müssen. die nutzung zu mehr als 
10 % im landwirtschaftlichen Betrieb des steuerpflichtigen 
sei als „außerbetriebliche nutzung“ im sinne der Vorschrif-
ten anzusehen. um missbrauchsgefahren zu begegnen, sei 
beim investitionsabzugsbetrag eine streng betriebsbezo-
gene Betrachtungsweise geboten. 

ob dies auch der Bundesfinanzhof in letzter instanz so 
sieht, bleibt abzuwarten. denn der landwirt hat revisi-
on gegen das niedersächsische urteil eingelegt. Bis dahin 
sollten ablehnende steuerbescheide in vergleichbaren fäl-
len offengehalten werden.

Kurz & bündig 

n das Bundesfinanzministerium hat bei den geplanten 
steuerlichen Verschärfungen für ehrenamtliche tätigkeiten 
eingelenkt (steuern agrar 1/2012, seite 2). die neurege-
lung greift jetzt erst ab dem Jahr 2013. Künftig sollen 
außerdem pauschale aufwandsentschädigungen bis 2 100 € 
pro Jahr ohne zusätzliche nachweise als umsatzsteuerfrei 
anerkannt werden. Bei pauschalen aufwandsentschädi-
gungen bis insgesamt 17 500 € pro Jahr kann rechtssicher 
von der umsatzsteuerfreiheit ausgegangen werden, wenn 
der durchschnittlich erforderliche Zeitaufwand dokumen-
tiert wird, z.B. durch Beschluss eines Vereinsgremiums.

n als nachweis bei umsatzsteuerfreien lieferungen in 
andere eu-länder (so genannte innergemeinschaftliche 
lieferungen) wollte die finanzverwaltung ab 1.7.2012 
neben einem doppel der rechnung eine neue „Gelan-

gensbestätigung“ verlangen, die vom abnehmer ausge-
stellt sein und bestimmte Pflichtangaben enthalten muss.  
aufgrund der Kritik der wirtschaft an der Praktikabilität der 
Gelangensbestätigung hat das Bundesfinanzministerium 
die neuregelung jetzt erneut verschoben und die Prüfung 
weiterer Vereinfachungen angekündigt. 

n auch für Kindergeld-unterlagen gelten steuerliche auf-
bewahrungsfristen. diese wurden jetzt von bisher fünf auf 
sechs Jahre verlängert. die Verlängerung gilt grundsätz-
lich für akten, in denen nach dem 31. dezember 2006 die 
letzte festsetzung zum Kindergeld unanfechtbar geworden 
ist. 

n wenn ein steuerpflichtiger mit der ablegung der Jäger-
prüfung nicht auf die schaffung einer stetigen erwerbsquel-
le, sondern auf die Befriedigung privater interessen abzielt, 
sind die damit verbundenen aufwendungen steuerlich nicht 
berücksichtigungsfähig, entschied der Bundesfinanzhof. 


